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1 Leistungen im Überblick 
 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Sozialhilfe 199 174 161 151 128 

Inkasso 36 33 26 34 31 

Präventive Beratungen 41 44 40 37 35 

Mandatsführung 106 120 116 149 159 

Begleitung PriMa 

(Private Mandatsträger)  

9 13 9 21 26 

Abklärungen KES 39 35 59 66 54 

Pflegekinderaufsicht 18 17 19 12 13 

Total 448 436 430 470 478 

 

Wirtschaftliche Sozialhilfe: Die Anzahl Fälle wirtschaftlicher Sozialhilfe ist erneut massiv gesun-
ken. Dies ist u.a. auf die Einführung des Kinder- und Jugendfördergesetz (KFSG) zurückzuführen. 
Seit 2022 werden Fälle im einvernehmlichen Kindesschutz nur noch in Ausnahmen als Sozialhil-
fefälle geführt. Mehrheitlich erfolgt die Finanzierung über das Kantonale Jugendamt. Der Effekt 
war 2022 noch weniger ersichtlich, da damals noch mehr Fälle in die Kategorie der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe fielen.  

Inkasso Sozialhilfe: In der Sozialhilfe kommt es aus verschiedenen Gründen vor, dass die  
Klientschaft Rückerstattungen an den Sozialdienst leisten muss. Seit 2018 werden diese Fälle 
separat ausgewiesen. Die Anzahl ist stets in einem ähnlichen Umfang. 

Präventive Beratungen: 2023 wurden 35 präventive Beratungen durchgeführt. Dabei handelt es 
sich um Interventionen, bei welchen weder wirtschaftliche Hilfe fliesst noch ein Auftrag der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde vorliegt. In 15 dieser Fälle ging es um eine Unterstützung im 
einvernehmlichen Kindesschutz. Also um Beratung, wenn Eltern aktiv an einer Veränderung ar-
beiten möchten und dazu Unterstützung von Dritten benötigen.  
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Mandatsführung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz: Die Anzahl Dossiers in der 
Mandatsführung ist 2023 erneut gestiegen. Am 31. Dezember 2023 wurden von professionellen 
Mandatsträger:innen (ProMas) 159 Mandate geführt.  

Private Mandatsträger (PriMa): Im Jahr 2023 haben 59 Privatpersonen (PriMa) insgesamt 72 
Mandate im Erwachsenenschutz geführt. 26 PriMas haben eine intensivere Beratung durch die  
PriMa-Fachstelle des RSD Erlach erhalten.  

Abklärungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz: Nach Eingang einer Gefährdungs-
meldung bei der KESB klärt diese ab, ob eine Massnahme im Kindes- oder im Erwachsenen-
schutz nötig ist. Wenn die KESB dies aufgrund der ihr vorliegenden Unterlagen nicht umgehend 
entscheiden kann, gibt sie dem Sozialdienst den Auftrag, den Sachverhalt genauer abzuklären. 
Nach massivem Anstieg an Abklärungen in den Jahren 2021 und 2022 gab es 2023 einen leichten 
Rückgang. In dieser Kategorie werden auch die durch den RSD Erlach erstellten Unterhaltsver-
einbarungen mitgezählt.  

Pflegekinderaufsicht: Die Pflegekinderaufsicht nimmt im Auftrag der KESB verschiedene Auf-
gaben im Pflegekinderwesen wahr. Sie prüft, ob Pflegefamilien die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen und klärt ab, ob die spezifischen Bedürfnisse des Kindes in einer bestimmten Pflegefami-
lie erfüllt werden können. Die Pflegekinderaufsicht führte 2023 insgesamt 13 verschiedene Auf-
träge aus.  

2 Wirtschaftliche Sozialhilfe 

 Sozialhilfekosten 

 

 2020 2021 2022 2023 Veränderung 

Aufwand  3'634'375 3'443'981 2'929'784 2'660'466 -269'318 -9% 

Ertrag  1'286'524 1'596'907 1'232'048 1'314'628 82'580 7% 

Sozialhilfe netto 2'347'851 1'847'074 1'697'736 1'345'838 -351'898 -21% 

Hinweis: Die Zahlen sind aus der Zusammenstellung der differenzierten Wirtschaftlichen Hilfe des Kanton Bern. Aufwand und Ertrag 

unterscheiden sich leicht von der Rechnung RSDE, da der Kanton gewisse Beträge anders kontiert. 

 

Die Nettoausgaben in der Sozialhilfe sanken 2023 gegenüber dem Vorjahr um 20% auf gut  
CHF 1.3 Millionen. Die Differenz ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2022 
höhere Kosten für Massnahmen im Kindesschutz bezahlt wurden. Zudem trug auch die kürzere 
durchschnittliche Unterstützungsdauer pro Fall (2023 6.8 Monate; 2022 7.6 Monate) zu einer Re-
duktion der Kosten bei.  
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 Sozialhilfequote 

Die Anzahl der unterstützten Personen und bearbeiteten Dossiers in der Sozialhilfe hat 2023 leicht 
abgenommen.  

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Anzahl Dossiers 197 174 161 151 128 

Anzahl unterstützte Personen 260 227 207 191 168 

Anzahl Einwohner 15’867 16’153 16’408 16’641 16’820 

 

Die Sozialhilfequote weist den Anteil der unterstützten Personen bezogen auf die Wohnbevölke-
rung aus. Die Sozialhilfequote ist 2023 erneut gesunken und betrug 1.00%. Um die Sozialhil-
fequoten der Sozialdienste gegenüberzustellen, ist ein Vergleich mit Gemeinden mit ähnlichen 
sozio-ökonomischen Strukturen sinnvoll. Dafür eignet sich die Gemeindetypologie des BFS. Die 
Gemeinden der Region Erlach gehören demnach zu den Agrargemischten Gemeinden 1. Die So-
zialhilfequote sinkt auch bei diesen Gemeinden seit 2019 und war 2023 bei 1.47%. Die Sozialhil-
fequote im Kanton Bern ist erstmals unter 4% gesunken.  

  2019 2020 2021 2022 2023 

RSD Erlach 1.63% 1.41% 1.26% 1.15% 1.00% 

Agrargemischte Gemeinden 1 1.79% 1.78% 1.72% 1.57% 1.47% 

Kanton Bern 4.32% 4.28% 4.20% 4.02% 3.89% 

 

  

 

1 Die Anschlussgemeinden des Regionalen Sozialdienst Erlach gehören gemäss der Gemeindetypologie des BFS zu 

den Agrargemischten Gemeinden. Die folgenden Sozialdienste gehören der gleichen Typologie an: Oberes Langental, 
Oesch-Emme, Regionaler Sozialdienst Oberes Emmental, Riggisberg. 
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3 Kindes- und Erwachsenenschutz  

 Fallentwicklungen behördlicher Kindesschutz 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Abklärungen  
(neue Fälle 2023) 

11 10 34 36 25 

Mandatsführung 
(per Stichtag 31.12.2023) 

47 54 53 73 72 

Unterhaltsvereinbarungen 
(abgeschlossene Fälle 2023) 

8 8 9 3 6 

Pflegekinderaufsicht 
(Abklärung generelle Eignung oder Passung; 
Aufsicht Familien- oder Tagespflege) 

18 17 19 12 13 

 

In den Jahren 2021 und 2022 führte der Regionale Sozialdienst Erlach dreimal mehr Abklärungen 
im Kindesschutz durch als in den Vorjahren. Im Jahr 2023 kam es zu einer starken Reduktion der 
Abklärungsfälle. Die Anzahl der geführten Beistandschaften blieb auf dem hohen Niveau von 
2022.  

Eltern, welche einvernehmlich eine Unterhaltsvereinbarung erstellen oder eine bestehende Un-
terhaltsvereinbarung abändern lassen wollen, können dafür die Beratung des RSD Erlach in An-
spruch nehmen.  

 Fallentwicklung Erwachsenenschutz 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019 2020 2021 2022 2023

Fallentwicklung behördlicher Kindesschutz

Unterhaltsvereinbarungen

Pflegekinderaufsicht

Abklärungen

Mandatsführung

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2019 2020 2021 2022 2023

Fallzahlen Erwachsenenschutz

Abklärungen

Mandatsführung durch ProMA

Mandatsführung durch PriMA

Begleitung PriMA



Seite 6 von 15 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Abklärungen 20 17 16 27 23 

Mandatsführung durch ProMa 
(per Stichtag 31.12.2023) 

59 66 63 76 87 

Mandatsführung durch PriMa 
(Kumulierte Fälle im Jahr 2023) 

63 64 68 66 72 

Begleitung PriMa 9 16 9 20 26 

 

Bei den Fallzahlen im Erwachsenenschutz gab es bei den Abklärungen eine leichte Reduktion. 
Die Anzahl der geführten Beistandschaftsmandate stieg erneut wesentlich an. Bei den von Sozi-
alarbeitenden (ProMa) geführten Beistandschaften betrug der Anstieg 13%, bei den durch PriMa 
geführten Mandate betrug er 8%.  

4 Alimentenwesen 

 

Die Alimentenbevorschussung und das Alimenteninkasso werden von der Frauenzentrale Bern 
durchgeführt. Im Jahr 2023 wurden von der Frauenzentrale 24 Dossiers mit einer Bevorschus-
sung und 200 Dossiers mit reinen Inkassoaufgaben geführt. Die Bevorschussungsfälle und damit 
die bevorschussten Beträge sind erneut gesunken, auch die Einnahmen (Rückerstattungen durch 
Schuldner:innen) sind parallel dazu gesunken. Die Einnahmequote sank 2023 auf 47%.  

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Alimentenbevorschussung 446'788 354'709 314'008 230'425 198’363 

Rückerstattung durch Schuldner:innen 184'005 167'829 120'568 125'562 94'069 

Nettoausgaben 262'783 186'880 193'440 104'863 104'294 

Einnahmequote 41% 47% 38% 54% 47% 
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5 Schulsozialarbeit 

 Organisation und Entwicklung 

Nachdem in den Vorjahren intensiv an einer Neuausrichtung der Schulsozialarbeit Region Erlach 
gearbeitet worden ist, war 2023 ein Jahr der Konsolidierung.  

2023 wurden in den Schulen im Einzugsgebiet der Schulsozialarbeit Region Erlach insgesamt 
1’384 Schüler:innen an 14 Schulstandorten unterrichtet. Die vier Schulsozialarbeitenden teilten 
sich ein Pensum von insgesamt 240% für die Facharbeit und 10% für die Fachleitung. Dies ergibt 
etwa 575 Schüler:innen auf 100% Facharbeit. Die Schulsozialarbeitenden leisten ihre Arbeits-
stunden v.a. während der Schulzeit.  

 Zielgruppe 

2023 war das Schulsozialarbeit-Team in 208 Fällen aktiv. Weiterhin befinden sich die beratenen 
Kinder mehrheitlich in den 3. & 4. Klassen. Die seit 2021 steigenden Zahlen der jüngeren Kinder 
v.a. in den 1. & 2. Klassen setzten sich fort. In der Oberstufe gab es einen starken Anstieg an 
Fällen.  

 

Anzahl Fälle nach Klassen 2019 2020 2021 2022 2023 

KG/Basisstufe 11 16 13 15 15 

1. & 2. Klasse 23 25 38 39 47 

3. & 4. Klasse 36 46 37 65 64 

5. & 6. Klasse 23 34 36 42 40 

Oberstufe 28 38 34 25 41 

Total 121 159 158 186 207 
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5.2.1 Leistungen 

Im Jahr 2023 setzte die Schulsozialarbeit etwa die Hälfte ihrer Ressourcen für die direkte Arbeit 
mit den Schüler:innen ein. Der grössere Anteil floss in Intervention in Einzelsettings, in Gruppen 
oder in Klassen. Zudem setzte sich die Schulsozialarbeit in niederschwelligen Kurzinterventionen, 
in der Früherkennung und der Prävention ein.  

Ein wichtiger Teil der Arbeit bestand zudem in der Beratung der Eltern, Lehrpersonen und der 
Schulleitungen. Das Ziel war jeweils, diese zu unterstützen und zu stärken, so dass sie mögliche 
Probleme selbst lösen können, resp. Probleme gar nicht erst entstehen.  

Das Konsolidierungsjahr zeigt sich auch in den Zahlen. So wurde wesentlich weniger Zeit für die 
Organisation und die Administration eingesetzt.  

 

 

 

An welchen Themen arbeiteten die Schulsozialarbeitenden 2023 mit Schüler:innen, Eltern und 
Lehrpersonen? 

Die prioritär behandelten Themen blieben gleich wie in den Vorjahren: «Konflikte / Beziehungen» 
ca. 25%, «soziale Kompetenz» knapp 20% und «Erziehung/Familie» gut 15%. Wobei sich die 
Anzahl Beratungen im Bereich «soziale Kompetenz» fast verdoppelt haben. Auch die Herausfor-
derungen zu Regeln und Disziplinproblemen waren wesentlich öfters ein Thema in den Beratun-
gen als im Vorjahr. Die Kontaktaufnahme erfolgte bei beiden Themen mehrheitlich durch die Lehr-
personen.  

In den Beratungen, in welchen sich Kinder und Jugendliche direkt an die Schulsozialarbeitenden 
wendeten, wurden v.a. gesundheitliche Themen wie «Gesundheit / Entwicklung» oder Ängste, 
«Suizidale Gedanken», sowie die Themen «Konflikte / Beziehungen» und «Erziehung / Familie» 
besprochen. Auch in der Beratung der Eltern waren dies die Hauptthemen.  
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Hinweis: In einer Beratung werden meistens mehrere Themen behandelt.  

6 Finanzen 

 Rechnung RSD Erlach 2023 

 

Vergleich Rechnung mit dem Budget 

Das Budget wurde auch 2023 wieder gut eingehalten. Der nicht-lastenausgleichsberechtigte Be-
trag, welcher zu Lasten der Anschlussgemeinden geht, beträgt 2023 CHF 391'778.66. Der Betrag 
liegt damit gut CHF 138'000.00 unter dem Budget und gut CHF 65'000.00 unter dem Vorjahres-
betrag. 
 
In den folgenden Tabellen sind die grössten Abweichungen zwischen Rechnung und Budget 2023 
bei den Ausgaben resp. bei den Einnahmen aufgelistet.  
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Abweichungen Ausgaben 
Rechnung 

2023 
Budget 

2023 

Differenz 

CHF % 

Wirtschaftliche Sozialhilfe (Nettoausgaben) 1'353'938 2'715'000 -1'361'062 -50% 

Personalkosten total 1'422'201 1'359'000 63'201 5% 

Anschaffung Software, Lizenzen 32 22'000 -21'968 -100% 

Honorare externer Berater, Gutachter,  
Fachexperten etc. 

4'592 20'000 -15'408 -77% 

 

Wirtschaftliche Sozialhilfe: Die Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe sind stark schwan-
kend. Der prognostizierte Fallanstieg ist nicht eingetroffen, vielmehr sank die Anzahl bearbeiteter 
Fälle in der Sozialhilfe erneut leicht. Die Sozialhilfeausgaben betrugen 2023 netto 
CHF 1'353'938.00, was eine Reduktion von CHF 343'798.00 gegenüber dem Vorjahr ergibt. Die 
Abweichung gegenüber dem Budget beträgt CHF 1'361'061.00. Diese Kosten sind voll lastenaus-
gleichsberechtigt. 

Personalkosten: Die Ausgaben für die gesamten Personalkosten fallen mit CHF 1'422'201.00 im 
Vergleich zum Budget um CHF 63'201.00 höher aus. Dies ist v.a. auf folgende zwei Ursachen 
zurückzuführen: Rückstellungen für Ferien und Gleitzeit von CHF 32'700.00 und Doppelbeset-
zung einer Leitungsstelle während zwei Monaten, um einen guten Übergang zu gewährleisten. 

Anschaffung Software, Lizenzen: Die für 2023 geplante und budgetierte Erneuerung der Tele-
fonie wurde bereits im Jahr 2022 umgesetzt und die geplante sichere Mailverbindung wurde noch 
nicht eingeführt.  

Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.: Die Kosten für den Organisations-
entwicklungs- und Teamprozess sind wesentlich tiefer ausgefallen als budgetiert. 

 

Abweichungen Einnahmen   
Rechnung 

2023 
Budget 

2023 

Differenz 

CHF % 

Rückerstattungen Dritter 16'664 22'000 -5'336 -24% 

Besoldungskosten Sozialhilfe  423'473 517'000 -93'527 -18% 

Inkassoprovision 98'375 12'000 86'375 720% 

Abgeltung Kindes- und Erwachsenenschutz 697'069 570'000 127'069 22% 

 

Rückerstattungen Dritter: Der RSD Erlach stellt für einige Anschlussgemeinden die Betreuungs-
gutscheine aus. Diese Dienstleistung wird in Rechnung gestellt.  

Besoldungskosten Sozialhilfe: Das Ausrichten der Sozialhilfe ist eine Verbundsaufgabe von 
Kanton und Gemeinden. Der Kanton zahlt an die Besoldungskosten für die Bearbeitung der Fälle 
im Bereich Sozialhilfe. Dies beinhaltet die Fälle der Wirtschaftlichen Sozialhilfe, der präventiven 
Beratung und des einvernehmlichen Kindesschutzes gemäss KFSG (Kinderförder- und Schutz-
gesetz). Die Vergütung des Kantons für die Bearbeitung der Fälle im Bereich Sozialhilfe fiel tiefer 
aus als budgetiert, da weniger Personen Sozialhilfe bezogen haben. Die Abweichung gegenüber 
dem Budget beträgt gut CHF 93'000.00. 

Inkassoprovision: Die Inkassoprovision entspricht einem Drittel der inkassoprivilegierten Ein-
nahmen. Die Einnahmen von CHF 274'248.00 führen zu einer Inkassoprovision von  
CHF 98'375.00. Diese ausserordentlich hohen inkassoprivilegierten Einnahmen sind auf die 
Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen aufgrund von drei Erbschaften zurückzuführen.  
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Abgeltung Kindes- und Erwachsenenschutz: Die Abgeltung von CHF 697'069.00 berechnet 
sich aus dem Durchschnitt der Fallpauschalen der im Jahr 2022 bearbeiteten Fälle 
(CHF 685'090.00) und der im Jahr 2023 bearbeiteten Fälle (CHF 709'048.00). Per 1.1.2024 wur-
den die Aufgaben im Pflegekinderwesen und in der Familienpflege an den Sozialdienst Lyss resp. 
den Kanton Bern übergeben. So sind in den erwähnten Beträgen die Fallpauschalen für diese 
Leistungen nicht mehr enthalten. 

Entwicklung der Kantonsbeiträge 

Für die verschiedenen Aufgaben, welche der Regionale Sozialdienst für die Gemeinden und den 
Kanton erfüllt, zahlt der Kanton pro Fall einen Pauschalbetrag. Die Höhe dieser Pauschalen vari-
iert je nach Dienstleistung. In der folgenden Tabelle sind die Summen der erhaltenen Kantons-
beiträge aufgeführt.  

Die Kantonsbeiträge widerspiegeln die Fallentwicklungen, also die Fallabnahme im Bereich  
Sozialhilfe und die Fallzunahme im Kindes- und Erwachsenschutz.  

 

 

  2020 2021 2022 2023 

Fallpauschale LA Sozialhilfe 570'369 528'086 517'554 513'790 

Inkassoprovision 17'148 12'651 10'356 98'375 

Abgeltung für Aufwände im Kindes- und Er-
wachsenenschutz 

419'012 488'398 642'842 697'069 

Angaben in CHF 

 Rechnung Schulsozialarbeit Region Erlach Schuljahr 2023 

Die Gesamtkosten für das Jahr 2023 betragen CHF 309'848.00. Das Budget wies einen Gesamt-
aufwand von CHF 304'000.00 aus, wurde also knapp überschritten. Die grösste Differenz zum 
Budget entstand bei den Personalkosten. Die Personalkosten liegen mit Total CHF 300'983.00 
(Löhne, Lohnneben- und Weiterbildungskosten) knapp CHF 12'000.00 über den budgetierten 
CHF 289'000.00.  
 
Das Berichtsjahr war ein Jahr der Konsolidierung, so dass die Verwaltungskosten der Leitung 
Sozialdienst und der Verwaltung wesentlich tiefer ausgefallen sind als im Entwicklungsjahr 2022, 
und auch tiefer als budgetiert. Die Kosten wurden aufgrund der Rapportierung im Zeiterfassungs-
system intern umgebucht. Die budgetierten Kosten für eine externe Beratung des laufenden  
Organisationsentwicklungsprozesses wurden nicht benötigt.  
 
Der Kantonsbeitrag betrug CHF 21'652.00 und ist aufgrund der Zunahme der Schülerzahl etwas 
höher ausgefallen als im Vorjahr. 
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7 Regionale Sozialkommission Erlach (RSK Erlach) 

 Kommissionsmitglieder 

Jeanine Huber (Erlach) ist seit 2022 Präsidentin der RSK Erlach.  

Die Anschlussgemeinden wurden 2023 durch folgende Personen in der RSK Erlach vertreten: 

 Vertritt die Gemeinde/n: 

Bourquin Sébastien, Ins  Ins 

Guntern Silvia, Täuffelen Täuffelen 

Kobel Elsbeth, Epsach Brüttelen, Epsach, Hagneck 

Meier Marie-Therese, Finsterhennen Finsterhennen, Gampelen, Siselen, Treiten 

Niklaus Regina, Müntschemier (Vizepräsident) Müntschemier 

Rollier Cindy, Tschugg Gals, Vinelz, Tschugg, Lüscherz 

 

 Tätigkeiten 

Das Aufgabengebiet der RSK Erlach besteht aus der strategischen Leitung und der Aufsicht des 
Regionalen Sozialdienstes sowie der Schulsozialarbeit Region Erlach. Die RSK Erlach hatte im 
Jahr 2023 insgesamt vier Sitzungen. 

Für die Kontrolle der Sozialhilfe, haben die Mitglieder der RSK Erlach 2023 an vier verschiedenen 
Daten stichprobeweise sieben Sozialhilfedossiers detailliert geprüft. Die Rückmeldungen sind 
grundsätzlich positiv. Die Dossiers sind gut geführt und die Sozialhilfe wird korrekt ausgerichtet. 
Die RSK Erlach erachtet es als wichtig, dass die Sozialarbeitenden in der Einstiegsphase mehr 
in die methodische Arbeit investieren. Dafür soll im RSD Erlach ein systematisches Controlling 
für komplexe Fälle aufgebaut werden. Jeweils vier Monate nach Aufnahmeentscheid sollen die 
Fälle im Team besprochen und das methodische Vorgehen festgelegt werden. Dies mit dem Ziel 
einer raschen Ablösung von der Sozialhilfe. Bei der nächsten Dossierkontrolle wird die RSK Er-
lach dies überprüfen.  

Die RSK Erlach hat die Rechnung 2022 des RSD Erlach und der Schulsozialarbeit Region Erlach 
geprüft und dem Gemeinderat Erlach Rückmeldung für leichte Anpassungen gemacht. Dies 
wurde vom Gemeinderat übernommen. Die Budgets 2024 wurden von der RSK Erlach erstellt 
und dem Gemeinderat Erlach zur Genehmigung empfohlen. Der Gemeinderat hat diese an-
schliessend genehmigt.  

Aufgrund der hohen Anzahl Überstunden einiger Mitarbeitenden hat die RSK Erlach den Anstoss 
zu einer Organisationsentwicklung gegeben. Ziel war es, die personellen Ressourcen zu überprü-
fen und Massnahmen zu identifizieren, um die Belastung des Personals zu reduzieren und gleich-
zeitig die Qualität der Aufgabenerfüllung weiterhin zu sichern. Als Ergebnis dieses Prozesses 
wurden neue Stellenprozente beantragt vgl. Pkt. 8.2.  

Die RSK Erlach hat die Anschlussgemeinden regelmässig per Mail über ihre Entscheide und lau-
fenden Aktivitäten informiert.  
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8 Aktueller Stand / Ausblick 

 Fallentwicklung 2024  

 

Wirtschaftliche Sozialhilfe WSH 

Die Fallentwicklung im Jahr 2024 im Bereich der Wirtschaftlichen Sozialhilfe ist weiterhin stabil 
auf tiefem Niveau. Die Anzahl der Neuanmeldungen für Wirtschaftliche Sozialhilfe bewegt sich 
seit Langem innerhalb eines gewissen Schwankungsbereichs. Eine Trendwende ist aktuell nicht 
ersichtlich.  

In vielen Fällen besteht nach eingehender Prüfung kein Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe. 
Dies hat verschiedene Gründe: die Antragstellenden fanden wieder eine Anstellung, es konnten 
rechtzeitig Sozialversicherungen geltend gemacht werden, es war noch genug Einkommen oder 
Vermögen vorhanden, oder das Gesuch wurde zurückzogen. Solche Anmeldungen führten zu 
keiner Fallaufnahme in der Wirtschaftlichen Sozialhilfe. 

 

 
 

Kindes- und Erwachsenenschutz  

Der RSD Erlach verzeichnete 2021 und 2022 eine starke Zunahme an Abklärungen im Kindes-
schutz. Im Jahr 2023 nahm die Zahl leicht ab. Im ersten Halbjahr 2024 wurden etwa in gleich 
vielen Fällen der Sachverhalt abgeklärt, wie in den beiden Vorjahren in der gleichen Periode.  

Im Erwachsenenschutz gab es 2022 und 2023 einen Anstieg an Abklärungen. Im ersten Halbjahr 
2024 wurde dieser Trend klar gebrochen. Die Anzahl Fälle mit Sachverhaltsabklärungen im  
Erwachsenenschutz sanken auf das Niveau von 2020 und 2021.  
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Im Jahr 2022 gab es eine markante Zunahme an Beistandschaften im Kindes- wie auch im Er-
wachsenenschutz. Im Kindesschutz ist die Fallzahl inzwischen leicht abnehmend. Im Erwachse-
nenschutz bleibt die Anzahl der geführten Beistandschaften auf hohem Niveau annährend stabil.  

  

Fälle am 

31.12.2022 

Fälle am  

31.12.2023 

Fälle am  

30.06.2024 
Veränderung 

Mandatsführung Erwachsenenschutz 76 87 89 +2 

Mandatsführung Kindesschutz 73 72 67 -5 

 Entwicklung Personalressourcen 

Um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Sozialdienst gerecht zu werden, hat die 
RSK Erlach zusätzliche Personalressourcen für den Regionalen Sozialdienst Erlach beantragt. 
Es handelt sich um Ressourcen in der Sachbearbeitung (Mandatsbuchhaltung und allgemeine 
Administration) und in der Leitung. Anlass dafür waren der stetige Anstieg der Fälle im Erwach-
senenschutz und die zunehmende Komplexität der Fälle und der Anforderungen an die Beistands-
personen wie auch der Sachbearbeitung. Die Gemeindeversammlung Erlach hat den Antrag am 
12.06.2024 genehmigt. Die Stelle in der Mandatsbuchhaltung konnte bereits per 01.07.2024 be-
setzt werden. Für die zusätzliche Stelle in der Sachbearbeitung war die Rekrutierung bei Be-
richtserstellung noch nicht abgeschlossen.  

 Entwicklungen auf kantonaler Ebene 

FASR Fachstelle Sozialrevisorat des Kantons 

Die GSI (Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern) hat 2023 eine amts-
interne Fachstelle Sozialrevisorat (FASR) geschaffen. Die GSI beabsichtigt mit der FASR die Auf-
sicht zu stärken und die Sozialbehörden bei der Wahrnehmung der Kontrolle zu unterstützen und 
zur Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Sozialdienste und zur Harmonisierung des 
Vollzugs der Sozialhilfe beizutragen. 

Hierfür führt die FASR risikobasierte Prüfungen bei den Sozialdiensten durch. Dabei werden unter 
anderem systematische Kontrollen von Sozialhilfedossiers vorgenommen und unterschiedliche 
Leistungskriterien, wie beispielsweise das Qualitätsmanagement, die internen Kontrollsysteme 
und die definierten Kernprozesse beurteilt. Im Nachgang zu den Sozialdienstprüfungen werden 
die Ergebnisse ausgewertet, in einem individuellen Prüfbericht festgehalten und den Sozialdiens-
ten / Sozialbehörden zur Stellungnahme unterbreitet. Die FASR wird grundsätzlich alle Sozial-
dienste im Dreijahresrhythmus prüfen. 

Der Regionale Sozialdienst Erlach wurde bisher nicht überprüft. Es ist davon auszugehen, dass 
die Überprüfung im Jahr 2025 oder Anfang 2026 stattfinden wird.  

 

Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG) 

Einführung 2024 bis 2027 

Mit der Einführung des BLG erfolgt im Kanton Bern ein umfassender Paradigmenwechsel im Ver-
sorgungssystem. Der Kanton finanziert bei Menschen mit Behinderungen neu auch ambulante 
Leistungen und ermöglicht dadurch mehr Wahlfreiheit im Bereich Wohnen und fördert die Teil-
habe. Die kantonalen Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen werden entspre-
chend ihrem individuellen behinderungsbedingten Bedarf gewährt. Der Bedarf wird mittels eines 
standardisierten Abklärungsverfahrens erhoben. Das BLG sieht eine 4 Jahre dauernde Einfüh-
rungszeit vor, während der die verschiedenen Zielgruppen schrittweise in das neue System wech-
seln. 
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Die Einführung und Umsetzung dieses Gesetzes wird zu einem Mehraufwand für die Beistands-
personen und die Sachbearbeitung führen. Alle bestehenden Verträge werden erneuert. Für die 
ambulanten Dienstleistungen, welche bisher jeweils Teil der Betreuungsverträge waren, werden 
detaillierte Bedarfsabklärungen durchgeführt und einzelne Verträge mit den Dienstleistungser-
bringenden (Privatpersonen oder Dienstleistungsanbietende) erstellt. Die Bezahlung erfolgt pro 
Dienstleitungserbringende:r. 

 

Neues Fallführungssystem NFFS 

Einführung 2025 bis 2028 

Das Programm NFFS hat zum Ziel, ein einheitliches Fallführungssystem bei den Sozialdiensten, 
den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und den Fachstellen für Integration im 
Kanton Bern einzuführen. Damit werden primär die Mitarbeitenden der Sozialdienste in der Dos-
sierführung unterstützt und von administrativen Arbeiten entlastet. Zudem leistet NFFS einen 
wichtigen Beitrag für eine bessere Übersicht über die Sozialhilfe, den Kindes- und Erwachsenen-
schutz und die Integration. 

 

Mit dem Programm NFFS werden drei Hauptziele angestrebt: 

• Mehr Zeit für die sozialhilfebeziehenden Personen, indem die administrativen Aufwände 

reduziert werden. 

• Bessere Übersicht über die Sozialhilfe, den Kindes- und Erwachsenenschutz und die In-

tegration 

• Weniger Infrastrukturkosten bei den Sozialdiensten 

NFFS befindet sich aktuell in der Realisierungsphase. Ab dem Jahr 2025 werden zehn Sozial-
dienste in der Pilotphase das neue System testen und durch ihre Rückmeldungen zur Optimierung 
des Systems beitragen. Danach wird NFFS 2026 bis 2028 schrittweise bei allen anderen 75 Nut-
zerorganisationen eingeführt. Für die Datenmigration arbeiten der Kanton und die Anbietenden 
der bisherigen und neuen Softwarefirma eng zusammen.  

Die Überführung der Daten und die Einarbeitung ins neue System wird einiges an Personalres-
sourcen benötigen. Der RSD Erlach strebt eine eher späte Einführung 2027 oder 2028 an.  


